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Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Dorsten       
- Bekanntmachung 
 
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 die 
Eintragung des nachfolgend genannten Denkmals gem. § 23 i.V.m. § 21 des Denkmalschutzgeset-
zes NRW vom 13.04.2022 in die Denkmalliste der Stadt Dorsten beschlossen: 
 
Kath. Schul- und Klosterkirche Heilig Kreuz (Ursulinenkirche) 
Ursulastraße o. Nr. (bei Nr. 12), 46282 Dorsten 
Gemarkung Dorsten, Flur 50 
Flurstück 108 
Denkmalliste A, lfd. Nr. 114 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Eintragung als Denkmal der kath. Schul- und Klosterkirche Heilig Kreuz (Ursulinenkirche), Ur-
sulastraße o. Nr. (bei Nr. 12) 46282 Dorsten in die Denkmalliste wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Die Denkmalliste kann bei der Stadtverwaltung Dorsten, Planungs- und Umweltamt, Halterner 
Straße 5 (Rathaus), 46284 Dorsten, Zimmer 221, während der Dienstzeiten 
 

montags bis donnerstags  08.00 – 16.00 Uhr 
freitags    08.00 – 13.00 Uhr 
 

von jedermann eingesehen werden. Außerhalb der Dienstzeiten ist die Einsichtnahme nach münd-
licher Vereinbarung möglich. 
 
Für eine persönliche Beratung und Auskunft, wird um eine telefonische Voranmeldung unter 02362 
66-4941, Herrn Assmann, gebeten. Von dort wird ein Kontakt mit der Fachkraft hergestellt, die 
einen Termin mit dem Bürger festlegt.  
 
 
Dorsten, 05.01.2026            
 
Der Bürgermeister 
I.V. 

 
Holger Lohse 
Technischer Beigeordneter 
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Tagesordnung der 5. Sitzung des Rates der Stadt Dorsten 
am Mittwoch, 21. Januar 2026 um 17:00 Uhr im Rathaus, 
Großer Sitzungssaal, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten 

 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
Punkt  

1 Bekanntgaben 
 

2 Bildung und Zusammensetzung von  
- Ratskommissionen 
- Beiräten 
- Lenkungskreisen / Arbeitskreisen 
 

3 Zusammensetzung und Besetzung des Umwelt- und Planungsausschusses 
- Erweiterung um sachkundige Einwohner 
 

4 Umsetzung des Integrationskonzeptes 
- Maßnahmenkatalog 2026 
 

5 Anteilige Schuldübernahme nach dem Altschuldenentlastungsgesetz des Landes NRW 
 

6 
 
 
 
6.a 
 

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen vom 01.01.2025 bis 
31.12.2025 
- Bericht des Stadtkämmerers gem. § 83 Abs. 2 GO NRW 
 
Teilnahme am Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten (SKS) 
2025“ 
- Neubau einer Sporthalle Wittenbrink im Stadtteil Wulfen 
 

7 "Wahl einer stellvertretenden sachkundigen Bürgerin in den Umwelt- und Planungs-
ausschuss" 
- Antrag der SPD-Fraktion vom 18.12.2025 
 

8 "Wahl eines stellvertretenden sachkundigen Bürgers in den Bauausschuss" 
- Antrag der SPD-Fraktion vom 18.12.2025 
 

9 "Nachwahl von zwei weiteren stellvertretenden sachkundigen Bürgern" 
- Antrag der CDU-Fraktion vom 02.01.2026 
 

10 "Eruierung von Investitionsmöglichkeiten der Stadt Dorsten in Windenergie" 
- Antrag d. Ratsfraktion Grüne vom 08.01.2026 
 

11 Anfragen, Anregungen, Hinweise 
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Nichtöffentliche Sitzung 
 
Punkt Drucks.-Nr.  

12  Bekanntgaben 
 

13  Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

 
Dorsten, 15.01.2026 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Bescheides über Gewerbesteuer 
vom 09.01.2026, Aktenzeichen 2000-2053126-0001, für die Herrn Diab Al Meskal, letz-
ter Wohnsitz in 46282 Dorsten, Tönsholt 27. 
 
 
Der oben genannte Bescheid wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Dorsten 
vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Die Schreiben gelten gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäum-
nisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Die Bescheide können gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei der Stadt Dorsten, Stadtamt 20/3 – 
Amt für kommunale Finanzen – Mahnung/Vollstreckung und kommunale Abgaben und Steuern, im 
Rathaus 46284 Dorsten, Halterner Straße 5, Zimmer A 307.  
 
 
Dorsten, den 16.01.2016 
 
Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
I.A. 
gez. Fiegenbaum 
Sachbearbeiter 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Bescheides über Gewerbesteuer 
vom 13.01.2026, Aktenzeichen 2000-2003187-0002, für Herrn Werner Müller, letzter 
Wohnsitz in 46284 Dorsten, Im Gorden 8. 
 
 
Der oben genannte Bescheid wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Dorsten 
vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Die Schreiben gelten gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäum-
nisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Die Bescheide können gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei der Stadt Dorsten, Stadtamt 20/3 – 
Amt für kommunale Finanzen – Mahnung/Vollstreckung und kommunale Abgaben und Steuern, im 
Rathaus 46284 Dorsten, Halterner Straße 5, Zimmer A 307.  
 
 
Dorsten, den 16.01.2016 
 
 
Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
I.A. 
gez. Fiegenbaum 
Sachbearbeiter 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 
12.01.2026, Aktenzeichen 56/56 38.21.1148 an Herrn Petro Lytvynenko, zuletzt 
wohnhaft in 12200 Radomyshl, Ukraine.  Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  
 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt 
Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz 
VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen 
vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntma-
chung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –
Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  
 
Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskasse, dem 
Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  
 
 
Dorsten, 12.01.2026 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung eines Bescheides über Gewerbesteuer 
vom 14.01.2026, Aktenzeichen 2000-2054786-0001, für Herrn Mihai Vlad, letzter 
Wohnsitz in 46284 Dorsten, Hubertusstraße 11. 
 
 
Der oben genannte Bescheid wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) vom 
12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsatzung der Stadt Dorsten 
vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Die Schreiben gelten gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in 
Gang setzten kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäum-
nisse Rechtsnachteile zu befürchten sind.  
 
Die Bescheide können gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevoll-
mächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei der Stadt Dorsten, Stadtamt 20/3 – 
Amt für kommunale Finanzen – Mahnung/Vollstreckung und kommunale Abgaben und Steuern, im 
Rathaus 46284 Dorsten, Halterner Straße 5, Zimmer A 307.  
 
 
Dorsten, den 16.01.2026 
 
 
Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
I.A. 
gez. Fiegenbaum 
Sachbearbeiter 
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